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Rechtstheorie und Privatrecht.  
Zur Einführung

Jens Eisfeld/Louis Pahlow

Rechtstheoretische Ansätze haben in der Rechtswissenschaft der letzten Jahrzehn
te einen sichtbaren Bedeutungszuwachs erlebt. Inzwischen nehmen Kompendien 
und Sammelbände zu, die sich mit einem grundlegenden Anspruch etwa einer 
„Rechtswissenschaftstheorie“, einer „Verfassungstheorie“ oder einer „Privatrechts
theorie“ widmen. Ein deutlicher Akzent liegt nach wie vor auf dem öffentlichen 
Recht,1 aber auch im Privatrecht ist der Trend zu rechtstheoretischen Ansätze kaum 
zu übersehen.2 Dieser Wandel zeigt sich inzwischen auch in der Infrastruktur der 
rechtswissenschaftlichen Forschungslandschaft: Im September 2020 wurde die 
rechtshistorische Ausrichtung des MaxPlanckInstituts für Europäische Rechts
geschichte um eine dritte Abteilung zur Rechtstheorie erweitert. Das heutige 
„MaxPlanckInstitut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie“ sieht es inzwischen 
als „seine wichtigste Aufgabe an, durch theoretisch reflektierte historische For
schung im Bereich von Recht und anderen Formen von Normativität einen spezifi
schen Beitrag zur Grundlagenforschung der Rechts und Sozialwissenschaften so
wie der Historischen Geisteswissenschaften zu leisten“.3 Es bleibt abzuwarten, ob 
und wie diese „theoretische Reflexion“ zu leisten ist, zumal eine grundlegende De
batte über die Grenzen und Potentiale einer Verknüpfung von Rechtsgeschichte 
und Rechtstheorie bis heute bemerkenswert leise geführt wird.4

Es ist hier nicht der Ort, um die Ursachen dieser Akzentverschiebungen in den 
Grundlagenfächern näher zu analysieren. Der häufig zu lesende Verweis auf das 
bekannte Votum des Wissenschaftsrates von 2012 dürfte aber kaum genügen, weil 
darin die Bedeutung der rechtswissenschaftlichen „Grundlagenfächer“ insgesamt 
hervorgehoben, eben gerade keine Beschränkung auf eine rechtstheoretische 

1 Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, 2010; Jestaedt/Lepsius (Hrsg.), 
Rechtswissenschaftstheorie, 2008.

2 Z.B. Grundmann/Micklitz/Renner (Hrsg.), Privatrechtstheorie, 2 Bde., 2015; Grünberger/
Jansen (Hrsg.), Privatrechtstheorie heute. Perspektiven deutscher Privatrechtstheorie, 2017.

3 https://www.lhlt.mpg.de/institut (abgerufen am 12.02.2023; Hervorhebung nicht im Origi
nal).

4 Häufig werden Rechtsgeschichte und Rechtstheorie miteinander verknüpft, ohne sich über 
die methodischen und konzeptionellen Grenzen einer solchen Verzahnung zu verständigen, etwa 
bei Grundmann/Thiessen (Hrsg.), Von formaler zu materialer Gleichheit. Vergleichende Per
spektiven aus Geschichte, Kranz der Disziplinen und Theorie, 2021.
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Schwerpunktsetzung vorgenommen wurde.5 Bemerkenswert ist vielmehr der Be
fund, dass rechtstheoretische Überlegungen in der Zivilrechtswissenschaft weder 
einer besonderen Projektinitiative noch einer erkennbaren Schule entsprungen, 
sondern weitgehend unabhängig voneinander entstanden sind. Viele Einzelstudien 
diskutieren unterschiedliche Grundfragen des Zivilrechts mit jeweils eigenständi
gen Methoden und Rezeptionsordnungen, aber stets mit einem privatrechtstheore
tischen Anspruch.6 

Dabei fällt auf, dass – anders als etwa in den USA – kaum übergreifende, auch 
systematische Theoriekonzepte für das Zivilrecht vorgelegt wurden. Vielmehr do
minieren nach wie vor Einzelstimmen und thesenartige Konzepte die Diskussion: 
Stefan Grundmann, HansW. Micklitz und Moritz Renner legten 2015 ein zwei
bändiges Kompendium vor, das ausgewählte Leittexte aus Deutschland mit sol 
chen aus anderen europäischen Staaten wie auch den USA miteinander ins Ge
spräch bringen will.7 „Privatrechtstheorie heute“ enthält – abgesehen von dem Ein
leitungsaufsatz der Herausgeber – Kommentare zu Werken von Marietta Auer, 
Flo rian Rödl und Dan Wielsch.8 Auch bei anderen Verlagen gibt es bisher, soweit 
ersichtlich, keine Veröffentlichung mit dem Anspruch einer umfassenden „Privat
rechtstheorie“ oder eine der Sache nach vergleichbare handbuchähnliche Publikati
on im deutschsprachigen Raum. 

Die spezifische Situation in Deutschland zeigt bemerkenswerte Unterschiede ge
genüber den USA, wo theoretische Konzeptionen sehr viel offener und konstrukti
ver in die Rechtspraxis und Rechtswissenschaft inkorporiert werden als hierzulan
de. Das zeigt sich etwa an der LegalOriginTheorie, mit der vor allem Ökonomen 
in CommonLawSystemen einen Vorteil gegenüber kontinentaleuropäischen (ko
difikationsbasierten) CivilLawSystemen sehen wollen, die aber hierzulande kaum 
diskutiert wurde.9 Ebenso intensiv nutzten Juristen in den USA ökonomische 
Theo rieangebote für die Begründung und Interpretation von Privatrecht, etwa im 
Rahmen der sog. LawandEconomicsBewegung. Damit erhielt das Common 
Law, so die angloamerikanische Forschung, ein „präskriptives Gerüst“, das seit den 

5 Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland (9.11.2012), siehe https://www.wissen 
schaftsrat.de/download/archiv/255812.pdf?__blob=publicationFile&v=3, insb. S.  30–33 (abge
rufen am 12.02.2023).

6 Z.B. Lueg, Teleologische Theorien des Urheberrechts. Der angloamerikanische Urheber
rechtsdiskurs zwischen Rechtfertigung und Rechtskritik, 2022; Eichenhofer, Rechtsmissbrauch. 
Zu Geschichte und Theorie einer Figur des Europäischen Privatrechts, 2019; Auer, Der privat
rechtliche Diskurs der Moderne, 2014; Michaels, Sachzuordnung durch Kaufvertrag. Traditions
prinzip, Konsensprinzip, ius ad rem in Geschichte, Theorie und geltendem Recht, 2002; Wielsch, 
Freiheit und Funktion. Zur Struktur und Theoriegeschichte des Rechts der Wirtschaftsgesell
schaft, 2001; weitere Nachw. bei Grünberger/Jansen (Fn.  2), 1–4.

7 Grundmann/Micklitz/Renner (Fn.  2).
8 Grünberger/Jansen (Fn.  2).
9 Deakin, Legal origin, juridical form and industrialization in historical perspective: the case 

of the employment contract and the jointstock company, in: SocioEconomic Review 7 (2009), 
35–65; La Porta/Lopez-de-Silanes/Shleifer, The Economic Consequences of Legal Origin, in: 
Journal of Ecomonic Literature 46 (2008), 285–332; ansatzweise rezipiert bei Grundmann (Fn.  2), 
2.
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1970er Jahren in den USA nachweislich eine sichtbare Breitenwirkung entfalten 
konnte.10 Mit einer Verwurzelung der deutschen Rechtswissenschaft in tradierten 
dogmatischen Denkmustern wird man diese Abweichungen nicht abschließend er
klären können. Vielmehr spielen dafür auch strukturelle Unterschiede des Privat
rechtssystems in den USA eine Rolle, wo die im kontinentaleuropäischen Rechts
denken dominierende Bedeutung von Dogmatik und Prinzipienorientierung weni
ger verwurzelt ist.11 Eine einheitliche Kodifikation des Privatrechts ist in den USA 
bekanntlich nicht vorhanden. Privatrechtstheorie übernimmt hier gleichsam eine 
Klammerfunktion im Sinne einer harmonisierenden Interpretation privatrechtli
cher Regelungen in den einzelnen Bundesstaaten. In den Law Schools hat daher die 
Vermittlung sowohl juristischer Methoden als auch gesellschaftlicher Bezüge des 
Rechts ein anderes Gewicht als etwa im kontinentaleuropäischen Rechtsraum.12

Angesichts der Grundlagenaffinität des Themas will der Band den klassischen 
Rechtsquellen und Methodenkanon offenhalten. Naturrechtlichen Implikationen 
und Argumentationsmustern von vornherein eine Absage zu erteilen, weil sie „in 
das Feld der Moral, nicht in das des Rechts“ gehören,13 erscheint ahistorisch, auch 
gefährlich, weil sie den „juristischen Richtigkeitsanspruch“ allein auf das positive 
Recht verengt. Auch der rechtspolitische Diskurs kann theoriebegründend sein, 
wenn das Zivilrecht nicht Gefahr laufen will, sich von gesellschaftlichen Reform
strömungen zu entkoppeln, indem man sich auf ein positiviertes Gesetzes und 
Richterrecht zurückzieht. Dem steht nicht entgegen, dass das Recht seinen Richtig
keitsanspruch allein im positiven Recht einzulösen hat. Auch im vorliegenden Band 
geht es vor allem darum, tradierte und vorgefundene Rechtsnormen und ihre pri
vatrechtswissenschaftliche Interpretation kritisch zu reflektieren. Wie bei allen an
deren Grundlagenfächern ist auch eine Zivilrechtstheorie einer der Orte, an denen 
Juristen Reflexionsdistanz gegenüber dem positiven Recht gewinnen, strukturelle 
Gemeinsamkeiten und Brüche identifizieren und theoretische Alternativen entwi
ckeln können. 

Die hier nur skizzenhaft präsentierte Forschungslage macht deutlich, dass nach 
wie vor Bedarf an einer systematischen Bestandsaufnahme und perspektivischen 

10 Mercuro/Medema, Economics and the Law. From Posner to PostModernism, 1997, 57–79, 
insb. 66 ff.; R. Posner, What is Law and Economics today? An American View, in: Peter Nobel et 
al. (Hrsg.), New Frontiers of Law and Economics, 2006, 89–97.

11 Lepsius, Der Einfluss des ökonomischen Denkens auf die Rechtsvergleichung, in: Zeitschrift 
für vergleichende Rechtswissenschaft 109 (2010), 327–347, 329 ff.; Reimann, Einführung in das 
USamerikanische Privatrecht, 1997, 1 f.; ders., Amerikanisches Privatrecht und europäische 
Rechtseinheit – Können die USA als Vorbild dienen?, in: Zimmermann (Hrsg.), Amerikanische 
Rechtskultur und europäisches Privatrecht. Impressionen aus der Neuen Welt, 1995, 132–155, 
134–139.

12 Friedman/Teubner, Legal Education and Legal Integration: European Hopes and American 
Experience, in: Cappelletti/Seccombe/Weiler (Hrsg.), Integration through Law. Europe and the 
American Federal Experience, Vol. 1, Methods, Tools and Institutions, 1986, 345–380, 359; Ebke, 
Legal Education in the United States of America, in: Bruno de Witte/Caroline Forder (Hrsg.), The 
Common Law of Europe and the Future of Legal Education, 1992.

13 Grünberger/Jansen (Fn.  2), 2 f.
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Erweiterung der rechtstheoretischen Aspekte des Privatrechts bzw. des (synonym 
verstandenen) Zivilrechts besteht. Der Band zielt in erster Linie auf eine systemati
sche Bestandsaufnahme einzelner Neben und Teilgebiete des Privatrechts ein
schließlich der methodischen Grundlagen. Die hier versammelten Beiträge verste
hen sich als Bausteine zu einer laufenden Debatte. Eine kohärente Gesamtkonzep
tion einer Zivilrechtstheorie legt also auch das vorliegende Buch bewusst nicht vor. 
Vielmehr will der Band anhand zentraler Schwerpunkte, die für eine Theoriebil
dung erkenntnisleitend sein können, den Versuch unternehmen, die bislang eher 
selektiv anmutende Diskussion um eine sowohl grundlagenorientierte als auch 
dogmatische Perspektive zu erweitern. Freilich erheben die Herausgeber hier kei
nen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Idee und Konzeption des vorliegenden Bandes gehen auf den im Februar 2022 
verstorbenen Zivilrechtler und Rechtshistoriker Diethelm Klippel zurück. Seine 
schwere Erkrankung und sein viel zu früher Tod haben das Projekt nicht nur erheb
lich verzögert. Auch fehlt sein ursprünglich geplanter Beitrag zu „Zivilrechtsge
schichte und die Historizität des Zivilrechts“. Grundlegende und weiterführende 
Ideen dazu hat er bereits 1985 in einer bis heute lesenswerten Studie „Juristische 
Zeitgeschichte“ veröffentlicht, die wir in unveränderter Form erneut abdrucken. Es 
wäre aber sicher im Interesse des Initiators, wenn die Diskussion gerade auch inner
halb der Grundlagenfächer durch den Band nicht nur weiter geschärft, sondern 
auch darüber hinaus fortgesetzt würde.



1. Teil

Grundlagen der Zivilrechtswissenschaft





Gibt es eine eigenständige Zivilrechtswissenschaft?*

Alexander Hellgardt

I. Zivilrechtswissenschaft und Rechtswissenschaft

1. Die ausgebliebene Revolution

Die deutsche Rechtswissenschaft1 hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einem 
aufwändigen Prozess der Selbstvergewisserung, Selbstreflexion und Grenzver
schiebung unterzogen2. Die Neuerfindung gipfelte in der Proklamation einer Neu
en Verwaltungsrechtswissenschaft3 (und einer Neuen Staatsrechtswissenschaft4), 
womit der Wandel „[v]on der anwendungsbezogenen Interpretationswissenschaft 

* Grundideen dieses Beitrags habe ich auf dem Fakultätsseminar der Fakultät für Rechtswis
senschaft der Universität Regensburg am 5. Juni 2019 präsentiert. Für hilfreiche Anmerkungen 
danke ich allen Diskussionsteilnehmern sowie Thilo Kuntz und Wolfgang Schön!

1 Rechtswissenschaft ist – noch stärker als das zunehmend durch Europäisierung und Interna
tionalisierung geprägte Recht – nach wie vor eine vorrangig nationale Angelegenheit; pointiert 
Jestaedt, JZ 2014, 1 (1 f.): „Disziplinärer Provinzialismus“. Die nachstehenden Ausführungen er
heben daher nicht den Anspruch, die Zivilrechtswissenschaft insgesamt zu beschreiben, sondern 
sind lediglich auf den deutsch(sprachig)en Raum bezogen. Zu Ansätzen einer Internationalisie
rung der deutschen Rechtswissenschaft siehe v. Bogdandy, in: Hilgendorf/SchulzeFielitz (Hg.), 
Selbstreflexion der Rechtswissenschaft, 2.  Aufl. 2018, 135; speziell zur Strafrechtswissenschaft 
auch Hilgendorf, ebd., S.  153 (ein Beitrag, der in der ersten Auflage des Bandes noch nicht enthal
ten war).

2 Zeugnis davon geben etwa die Tagungs und Sammelbände Engel/Schön (Hg.), Das Propri
um der Rechtswissenschaft, 2007; Jestaedt/Lepsius (Hg.), Rechtswissenschaftstheorie, 2008; Fun-
ke/Lüdemann (Hg.), Öffentliches Recht und Wissenschaftstheorie, 2009; G. Kirchhof/Magen/
Schneider (Hg.), Was weiß Dogmatik?, 2012; Hilgendorf/Schulze-Fielitz (Hg.), Selbstreflexion 
der Rechtswissenschaft, 2015, 2.  Aufl. 2018; Kirste (Hg.), Interdisziplinarität in den Rechtswis
senschaften, 2016; Dreier (Hg.), Rechtswissenschaft als Beruf, 2018; Duve/Ruppert (Hg.), Rechts
wissenschaft in der Berliner Republik, 2018.

3 Einführend Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2.  Aufl. 
2006, 19–31; Voßkuhle, in: Voßkuhle/Eifert/Möllers (Hg.) Grundlagen des Verwaltungsrechts, 
Bd.  I, 3.  Aufl. 2022, §  1. Die Bezeichnung als „Neue Verwaltungsrechtswissenschaft“ findet sich 
wohl erstmals bei Bumke, in: SchmidtAßmann/HoffmannRiem (Hg.), Methoden der Verwal
tungsrechtswissenschaft, 2004, 73 (103) und Hoffmann-Riem, ebd., 9 (13). Als Beginn der Neu
orientierung kann man eine Serie von Forschungsprojekten ansehen, die von Wolfgang Hoff-
mann-Riem und Eberhard Schmidt-Aßmann initiiert wurden und unter dem Titel „Schriften zur 
Reform des Verwaltungsrechts“ in zehn Bänden zwischen 1993 und 2004 erschienen. 

Kritisch zur Neuen Verwaltungsrechtswissenschaft Gärditz, in: Burgi (Hg.), Zur Lage der Ver
waltungsrechtswissenschaft, 2017, 105.

4 Voßkuhle, Der Staat 40 (2001), 495 (502 f.).
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zur rechtsetzungsorientierten Handlungs und Entscheidungswissenschaft“5 be
zeichnet werden sollte. Im Zivilrecht6 ist die Revolution dagegen ausgeblieben7, 
eine Neue Zivilrechtswissenschaft wurde – jedenfalls in Deutschland8 – nicht aus
gerufen9.

An äußeren Anlässen, die auch in der Privatrechtswissenschaft zu einer Neuaus
richtung hätten führen können, hat es nicht gemangelt: der politische Einsatz des 
Privatrechts zu Steuerungszwecken, die Konstitutionalisierung des BGB oder auch 
die Europäisierung des Privatrechts10 haben durchaus systemsprengendes Potenti
al. Indem aufbrechende Lücken möglichst systemkonform geschlossen11 oder als 
unzulässige Einflussnahmen auf das überkommende System mit rechtlichen12 oder 
rechtspolitischen13 Argumenten zurückgewiesen wurden, ist es der Privatrechts
wissenschaft aber vermeintlich gelungen, dem Zahn der Zeit zu trotzen: Auch nach 
200 Jahren beruft sich die deutsche Zivilistik maßgeblich auf Savigny und die his
torische Rechtsschule des 19. Jahrhunderts14.

Die heile Welt der dogmatischsystematischen Zivilrechtswissenschaft ist aller
dings mehr Klischee als Wirklichkeit. Die klassische Zivilrechtsdogmatik ist zwar 
beileibe nicht verschwunden. Sie wird ihre zentrale Bedeutung so lange behaupten 
können, wie der für Deutschland typische enge Austausch zwischen Zivilrechts

5 Voßkuhle (Fn.  3), §  1 Rn.  15.
6 Die Ausdrücke „Zivilrecht“ und „Privatrecht“ werden in diesem Beitrag synonym verwen

det. Zur Begriffsbestimmung siehe ausführlich unten II.
7 Hilgendorf/Schulze-Fielitz, in: Hilgendorf/SchulzeFielitz (Hg.), Selbstreflexion der Rechts

wissenschaft, 2.  Aufl. 2018, 1 (2) konstatieren aber eine gewisse „Krisenstimmung“ in der Zivil
rechtswissenschaft, lediglich die Strafrechtswissenschaft sei von Selbstzweifeln verschont geblie
ben.

8 Allerdings hat sich in den USA unter Leitung von Henry Smith und John Goldberg von der 
Harvard Law School ein Projekt mit dem Titel „The New Private Law“ gegründet, das sich – un
ter den „umgekehrten Vorzeichen“ der USamerikanischen Rechtswissenschaft – mit den „Foun
dations of Private Law“ beschäftigt. Grundlegend Goldberg, 125 Harv. L. Rev. 1640 (2012). Dazu 
aus deutscher Sicht Hosemann, RabelsZ 78 (2014), 37 (52–57).

9 Für ein Plädoyer, Privatrechtswissenschaft als Regulierungswissenschaft zu verstehen, siehe 
Hellgardt, Regulierung und Privatrecht, 2016, 325 ff.

10 Aufzählung in Anlehnung an Wagner, in: Dreier (Hg.), Rechtswissenschaft als Beruf, 2018, 
67 (95 f., 178 f.). Siehe auch Auer, in: Duve/Ruppert (Hg.), Rechtswissenschaft in der Berliner Re
publik, 2018, 121 (125 ff.); Ribeiro, The Decline of Private Law, 2019, insb. 172 ff., 226 ff.

11 Siehe z.B. BGHZ 192, 148, 161–163 („richtlinienkonforme Rechtsfortbildung“).
12 Siehe z.B. Lobinger, Die Grenzen rechtsgeschäftlicher Leistungspflichten, 2004, 281; Picker, 

JZ 2003, 1035 (1038–1045, 1048), die jeweils dafür plädieren, als systemwidrig erscheinende Nor
men anhand höherrangiger (naturrechtlicher?) Maßstäbe zu korrigieren und sich dabei über den 
ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers hinwegzusetzen.

13 Siehe z.B. MüKoBGB/Finkenauer, 9.  Aufl. 2022, BGB §  241a Rn.  5 (§  241a BGB als „system
widrige“ Vorschrift).

14 Siehe z.B. Jansen, Rechtsdogmatik im Zivilrecht, 2011, http://www.enzyklopaedierechts
philosophie.net/inhaltsverzeichnis/19beitraege/98rechtsdogmatikimzivilrecht, Rn.  1; auch 
Wagner (Fn.  10), 71 ff. beginnt seine wissenschaftliche Standortbestimmung mit dem 19. Jahrhun
dert. Für Auer, Der privatrechtliche Diskurs der Moderne, 2014 bildet Savigny einen wichtigen 
Bezugspunkt, ohne allerdings in einfacher Linie als Gründungsvater der heutigen Privatrechts
wissenschaft zu erscheinen; siehe auch dies., in: Hilgendorf/SchulzeFielitz (Hg.), Selbstreflexion 
der Rechtswissenschaft, 2.  Aufl. 2018, 301 (302–317).
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wissenschaft und Gerichten15 anhält. Die Zivilrechtsdogmatik und ihr Praxisbezug 
stellen – gerade im internationalen Vergleich16 – eine Stärke der deutschen Zivil
rechtswissenschaft dar17, die hier weder relativiert noch als überholt kritisiert wer
den soll. Aber auch ohne den Einschnitt einer programmatisch verkündeten Neu
ausrichtung ist es in der Privatrechtswissenschaft zu tektonischen Verschiebungen 
gekommen. Denn neben der Zivilrechtsdogmatik hat sich in den letzten Jahrzehn
ten eine methodenpluralistische Privatrechtswissenschaft etabliert, die den interna
tionalen und intradisziplinären Vergleich keineswegs zu scheuen braucht. Diese 
„neue“ Privatrechtswissenschaft findet sich vor allem in Dissertationen und Habi
litationen. Jene Arbeiten, insbesondere solche im Bereich des Unternehmens und 
Wirtschaftsrechts, beschränken sich nicht mehr auf den „strictly legal point of vie
w“18, sondern erweitern die dogmatische Analyse um funktionalrechtsverglei
chende, unionsrechtliche oder interdisziplinäre – insbesondere ökonomische – Ar
gumente.

2. Zivilrechtswissenschaft als eigenständige Disziplin?

Die eben skizzierten unterschiedlichen Entwicklungen, die die Wissenschaft vom 
Öffentlichen Recht und die Zivilrechtswissenschaft in den letzten Jahr(zehnt)en 
genommen haben, legen prima facie nahe, dass es sich um getrennte Disziplinen mit 
jeweils eigenen Entwicklungsprozessen handelt. Der Umstand, dass beide Teilfä
cher im Ergebnis zu ganz ähnlichen Ansätzen gelangt sind, stellt die These der Ei
genständigkeit dagegen in Frage. Vor diesem Hintergrund soll im Folgenden der 
Versuch einer Standortbestimmung der gegenwärtigen deutschen Privatrechtswis
senschaft unternommen werden. Der Fokus liegt dabei weniger auf der interdiszi
plinären Abgrenzung. Fragen nach der Wissenschaftlichkeit der Rechtsdogmatik19 
oder dem Verhältnis von sogenannten dogmatischen Fächern und Grundlagenfä

15 Dazu unten III.1.
16 Bezeichnenderweise zielt die „New Private Law“Bewegung in den USA genau darauf ab, 

den Stellenwert dogmatischer Argumente zu verbessern und dadurch die Relevanz der Zivil
rechtswissenschaft für die Gerichtspraxis zu erhöhen; Goldberg, 125 Harv. L. Rev. 1640, 1656 
(2012). Zur Überwindung des Gegensatzes von Theorie und Praxis im USamerikanischen Jura
studium siehe Gerken, 132 Harv. L. Rev. 134 (2019).

17 Dies betonen auch Jansen (Fn.  14), Rn.  6; Koziol, AcP 212 (2012), 1 (2); Stürner, JZ 2012, 10 
(11, 13); siehe auch Jestaedt, in: G. Kirchhof/Magen/Schneider (Hg.), Was weiß Dogmatik?, 2012, 
117 (118); Kahl, Wissenschaft, Praxis und Dogmatik im Verwaltungsrecht, 2020, S.  98 f.; Lepsius, 
in: G. Kirchhof/Magen/Schneider (Hg.), Was weiß Dogmatik?, 2012, 39 (47 f.).

18 Ernst, in: Engel/Schön (Hg.), Das Proprium der Rechtswissenschaft, 2007, 3 (15 ff.).
19 Bumke, JZ 2014, 641; Dreier, in: ders. (Hg.), Rechtswissenschaft als Beruf, 2018; 1 (10–17); 

Eifert, in: G. Kirchhof/Magen/Schneider (Hg.), Was weiß Dogmatik?, 2012, 79 (87 ff.); Hassemer, 
in: G. Kirchhof/Magen/Schneider (Hg.), Was weiß Dogmatik?, 2012, 3; Honsell, ZfPW 2015, 1; 
Hörnle, in: Dreier (Hg.), Rechtswissenschaft als Beruf, 2018, 183 (187–189); Jansen (Fn.  14), Rn.  1, 
2, 10; Jestaedt (Fn.  17), 117 ff.; ders., JZ 2014, 1; Meyer-Cording, Kann der Jurist heute noch Dog
matiker sein?, 1973; Neumann, in: Hassemer/Neumann/Saliger, Einführung in die Rechtsphilo
sophie und Rechtstheorie der Gegenwart, 9.  Aufl. 2016, 351 (352–354); Waldhoff, in: G. Kirchhof/
Magen/Schneider (Hg.), Was weiß Dogmatik?, 2012, 17 (30 ff.); Wieacker, in: FS Gadamer, 1970, 
Bd.  II, 311 (314 ff.); Würtenberger, in: Stürner (Hg.), Die Bedeutung der Rechtsdogmatik für die 
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chern20 sind nicht nur anderweitig bereits ausführlich diskutiert worden, sondern 
betreffen vor allem die Rechtswissenschaft im Ganzen. Hier soll demgegenüber im 
Sinne des eingangs aufgeworfenen Vergleichs zum Öffentlichen Recht der intradis
ziplinäre Blickwinkel eingenommen werden: Inwieweit ist die Zivilrechtswissen
schaft im Konzert der Teilfächer spezifisch? Oder ist es vielmehr irreführend, von 
einer eigenständigen Privatrechtswissenschaft zu sprechen und bilden alle Teilfä
cher letztlich nur Ausprägungen einer einheitlichen und allumfassenden Rechts
wissenschaft?

Diese Fragen betreffen die Disziplinabgrenzung und damit einen Teilbereich der 
allgemeinen Wissenschaftstheorie21. Dort herrscht eine gegenstandsbezogene Ein
teilung vor22, die allerdings für die vorliegende Fragestellung unergiebig ist. Denn 
der Umstand, dass sich die Rechtswissenschaft mit dem „Recht“ und die Zivil
rechtswissenschaft mit dem „Zivilrecht“ beschäftigt, bezeichnet eben nur den je
weiligen Gegenstand; damit lässt sich aber nicht die disziplinäre Eigenständigkeit 
einer Zivilrechtswissenschaft begründen. Die Frage, ab wann eine eigenständige 
Wissenschaftsdisziplin vorliegt, ist vor allem für die (Universitäts)Praxis rele
vant23, insbesondere bei sog. „kleinen Fächern“. Die in diesem Zusammenhang ent
wickelten Kriterien sind jedoch häufig von dem hochschulpolitischen Bestreben 
getrieben, die Situation besonders spezialisierter Wissenschaftler dadurch aufzu
werten, dass ihr Forschungsbereich als eigenständiges Fach ausgewiesen wird. Die 
Abgrenzungsmerkmale sind dementsprechend so weit gefasst, dass auch viele juris
tische Teilfächer (z.B. Steuerrecht, Gesellschaftsrecht, Familienrecht, Arbeitsrecht, 
Immaterialgüterrecht) als eigenständige Wissenschaftsdisziplinen gelten würden24. 

Rechtsentwicklung, 2010, 3. Zur problematischen Gleichsetzung von Rechtsdogmatik und 
Rechtswissenschaft siehe unten III.2.

20 Gutmann, JZ 2013, 697; Stolleis, JZ 2013, 712; siehe auch Grundmann, JZ 2013, 693 (696); 
Jestaedt, in: Engel/Schön (Hg.), Das Proprium der Rechtswissenschaft, 2007, 241 (271); Lorenz, JZ 
2013, 704 (706 f.); Möllers, in: Jestaedt/Lepsius (Hg.), Rechtswissenschaftstheorie, 2008, 151 (163).

21 Zum Verhältnis von Rechtswissenschaft und Wissenschaftstheorie siehe insbesondere Neu-
mann (Fn.  19), 351 f. sowie Duttge, in: Koriath/Krack/Radtke/Jehle (Hg.), Grundfragen des Straf
rechts, Rechtsphilosophie und die Reform der Juristenausbildung, 2010, 31 (37); Funke, in: Funke/
Lüdemann (Hg.), Öffentliches Recht und Wissenschaftstheorie, 2009, 1; Jestaedt, ebd., 17; ders., 
JZ 2014, 1 (8).

22 Schurz, Einführung in die Wissenschaftstheorie, 4.  Aufl. 2014, 32, in dessen Einteilung der 
Wissenschaftsdisziplinen die Rechtswissenschaft allerdings nicht auftaucht. Zu möglichen Grün
den siehe Neumann (Fn.  19), 352 f.

23 Populärwissenschaftliche Listen zur Disziplinabgrenzung erfassen zumeist nur die Rechts
wissenschaft als eigene Disziplin; unter dem Schlagwort „Einzelwissenschaft“ werden bei Wiki
pedia beim Gliederungspunkt „Rechtswissenschaften“ folgende Einzelwissenschaften aufge
führt: Juristische Methodenlehre; Kriminologie; Rechtsdogmatik; Rechtsgeschichte; Rechtsphi
losophie; Rechtssoziologie; Rechtstheorie; Rechtsvergleichung; https://de.wikipedia.org/wiki/
Einzelwissenschaft. Zwischen Erstellung der ersten Fassung dieses Manuskripts und Veröffentli
chung wurden die „Rechtswissenschaften“ allerdings von einer eigenen Oberkategorie zu einer 
Unterkategorie der „Sozialwissenschaften“ herabgestuft (ab der Version vom 3. April 2022, 16:21 
Uhr).

24 Mit der Situation „kleiner Fächer“ befasst sich die „Arbeitsstelle Kleine Fächer“ an der Jo
hannes GutenbergUniversität Mainz. Diese zieht für ihre Arbeit fünf Kriterien heran, um „klei
ne Fächer“ von bloßen Teildisziplinen abzugrenzen: (1) Selbstverständnis als eigenständiges Fach; 
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